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AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER einhorn

Präsentieren Sie mit hoher Aufmerksamkeit individuell Ihr Firmenjubiläum, Ihren Tag der offenen Tür, 
eine Ausstellung, eine Neueröffnung u.v.m.:

MITTELBOGEN – 4 Seiten 4-farbig in Einzelausgaben oder Gesamtbelegung Preis auf Anfrage

PR-ANZEIGEN – 1/2 Seite individuell gestaltet Preis auf Anfrage

in Verbindung mit Werbebannern auf der EV-App  Preis auf Anfrage

WÖCHENTLICHE AUSGABEN DER AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER:
ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf 
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten 
MUTLANGEN, Pfersbach 
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen 
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel 

AMTSBLATT LEINTAL FRICKENHOFER HÖHE 
ESCHACH, Holzhausen, Seifertshofen
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen 
LEINZELL 
OBERGRÖNINGEN
SCHECHINGEN, Leinweiler 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ROSENSTEIN (VGR) 
Heubach, Lautern, Beuren, Buch
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof
Böbingen/Rems, Beiswang
Heuchlingen, Holzleuten
Mögglingen

STADT 1 MIT DEN STADTTEILEN: 
BARGAU
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld
DEGENFELD
WEILER IN DEN BERGEN

STADT 2 MIT DEN STADTTEILEN: 
HERLIKOFEN
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern 

STADT 3 MIT DEN STADTTEILEN: 
GROSSDEINBACH, Kleindeinbach, Hangendeinbach, Radelstetten, Wustenriet, Waldau
LINDACH
REHNENHOF, WETZGAU 

STADT 4 MIT DEN STADTTEILEN: 
RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts



Die Amts- und 
Mitteilungsblätter-App 
Region Schwäbisch Gmünd

• kostenlos
• Neuigkeiten aus Ihrem Wohnort, 
 inklusive Ihren Nachbargemeinden
• kompatibel mit allen Android- & iOS-Geräten
• Download im Android- & Applestore
Zugangsdaten erhältlich per E-Mail an 
app@einhornverlag.de

• Neuigkeiten aus Ihrem Wohnort, 
 inklusive Ihren Nachbargemeinden

Für unsereAbonenntenkostenlos
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Wöchentlich 11 Amts- und 
Mitteilungsblätter in 
26 Gemeinden und Stadt-
teilen mit einer Druckaufl age 
von 16 610 Exemplaren.
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ERSCHEINUNGSWEISE wöchentlich 

RÜCKTRITTSTERMINE Montag bis 10 Uhr, bereits entstandene Satzkosten werden in 
  Rechnung gestellt. Umfangreiche Änderungen an fertigen Anzeigen 

werden berechnet.

CHIFFRÉGEBÜHR 4,50 

PREISE Nettoangaben in Euro zuzüglich MwSt.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug zu bezahlen. 

  Privatanzeigen müssen bar oder mit Bankeinzug ohne 
Skontogewährung bezahlt werden. 

  Für gewerbliche Anzeigen bei Bankabbuchung 
gewähren wir 2 % Skonto.

 Gemäß den Regelungen zur SEPA Basislastschrift ist der Auftraggeber vor Ausführung der 
Lastschrift vorab über den Zeitpunkt der Belastung zu informieren. Der Verlag informiert den 
Auftraggeber mindestens 1 Tag vor Belastung des Kontos. Die Lastschrift wird als solche 
gesonderte gekennzeichnet. Die Vorabinformation zur Belastung an den Auftraggeber erfolgt 
über die Rechnung oder in einer gesonderten Information per Email unter Nennung des 
Abbuchungstermins.
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Freitag, 09. Oktober 2020 

Nummer 41

Lieben Sie die Natur? Sind Ihnen das Artensterben und der Rückgang der Artenvielfalt 

nicht egal und wollen auch Sie etwas für die eigene Gesundheit tun? Dann können Sie 

gern mitmachen und uns unterstützen.

Dank der Hilfe vieler Naturliebhaber und Spender wurden in den vergangenen Monaten 

auf der Mutlanger Heide bereits ein Insektenhotel aufgestellt und wertvolle Lebensräu-

me für Bienen und andere Insekten geschaffen. Heimische Gehölze wurden gepfl anzt, 

Streuobst- und Wildblumenwiesen angelegt und mit lesenswerten Schautafeln und 

einem Bienenschaukasten ein Bienenlehrpfad gestaltet. Die Informationstafeln für den 

Gehölzlehrpfad sind bereits fertig und werden demnächst aufgestellt. Zusammen mit 

Kindern des Mutlanger Ferienprogramms entstand ein Barfußpfad - Barfußlaufen ist 

Wellness für Füße, Körper und Geist. Und zum gemütlichen Verweilen laden mehrere 

Bänke und Tische ein.

Und auch die Basis für den Wildkräutergarten ist gelegt. Zusammen mit dem Gmünder 

Rotary Club wurde der Gartenbereich mit einem Staketenzaun abgegrenzt. Im Frühjahr 

soll er gestaltet und bepfl anzt werden. Kräuterspenden aus dem eigenen Garten sind 

jederzeit willkommen.

Die Themengebiete des Wildpfl anzenparks sind vielfältig und gliedern sich in verschie-

dene Bereiche: Streuobst, Gehölze, Wildblumen, Wildkräuter, Bienen, Gesundheit und 

bürgerschaftliches Miteinander. Informationen hierzu fi nden Sie auch auf der Webseite 

der Gemeinde www.mutlangen.de/wildpfl anzenpark. 

Es gibt Orte der Begegnung für Jung und Alt und Lebensräume für Tiere und Pfl anzen. 

Wir freuen uns auf eine blühende, natürliche Landschaft und ein schönen, informativen 

Bürgerpark, wo sich die Menschen wohlfühlen und gern aufhalten.

Gerne sind wir aktiv und bringen uns ein, doch nicht alles ist umsonst zu bekommen. 

Immer wieder fallen Kosten an. Oft sind nur Kleinigkeiten zu fi nanzieren, doch auch sie 

kosten Geld und addieren sich dann zu einer größeren Summe. Aktuell benötigen wir 

noch Gelder für Pfl anzen und die Infotafeln für die Themenbereiche. 

Machen Sie mit! Jede Spende zählt!

Machen Sie mit! Jede Spende zählt!

Sie fi nden die Spendenplattform unter

Sie fi nden die Spendenplattform unter

www.gut-fuer-die-ostalb.de/projects/68568

www.gut-fuer-die-ostalb.de/projects/68568
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Gemeinde Waldstetten
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Nach den Herbstferien öffnen wir wieder unser Hallenbad. Da 
wir aktuell jedoch aufgrund der Wasserfläche eine Beschränkung 
auf 12 Personen haben, können auch nur so viele Badegäste 
zeitgleich das Hallenbad nutzen. Dauerkarten stehen somit keine
zum Verkauf. Es besteht aber die Möglichkeit, neben dem Einzel-
eintritt auch eine günstigere 10er-Karte zu erwerben.
Die Vorbestellung einer Eintrittskarte ist nicht möglich, der Preis 
wird vor Ort erhoben. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten 
Die Vorbestellung einer Eintrittskarte ist nicht möglich, der Preis 
wird vor Ort erhoben. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten 
Die Vorbestellung einer Eintrittskarte ist nicht möglich, der Preis 

bleiben jeweils im Vergleich zum Vorjahr gleich.
Es gilt eine Maskenpflicht in den Fluren, Umkleiden und Toilet
ten. In der Schwimmhalle muss keine Mund-/Nasenbedeckung 
getragen, jedoch ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden.
Sollten sich die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg än
dern, sind wir jedoch gezwungen, Änderungen vorzunehmen.
Sollten sich die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg än
dern, sind wir jedoch gezwungen, Änderungen vorzunehmen.
Sollten sich die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg än

Öffentlicher Badebetrieb nach den 
Herbstferien unter Coronabedingungen

Auch – oder vielleicht sogar genau wegen dieses so denkwür-Auch – oder vielleicht sogar genau wegen dieses so denkwür-Auch – oder vielleicht sogar genau wegen dieses so denkwür
digen Jahres 2020 gehen die „Waldstetter Weihnachtswünsche“ 
in die zweite Runde: Die Gemeinde und ein ortsansässiges Un-
ternehmen machen wieder Weihnachtswünsche von Waldstetter 
Bürgerinnen und Bürgern wahr.
Das zweite Jahr in Folge schließen sich die Gemeinde Wald-
stetten und die ortsansässige PTS-Prüftechnik für die Aktion 
„Waldstetter Weihnachtswünsche“ zusammen. „Die Wunsch-
aktion ist 2019 von den Bürgern sehr gut angenommen worden, 
eine tiefe Dankbarkeit und ein Gefühl des Zusammenhalts war zu 
spüren“, so Bürgermeister Michael Rembold rückblickend. Und 
in einem so herausfordernden Jahr wie 2020 setze man in der 
Gemeinde noch stärker auf Gemeinsamkeit und das Miteinander.
„Für uns war es völlig klar, dass wir die Aktion auch dieses Jahr 
wieder unterstützen“, erklärt Michaela Lämmerhirt, bei der unter-wieder unterstützen“, erklärt Michaela Lämmerhirt, bei der unter-wieder unterstützen“, erklärt Michaela Lämmerhirt, bei der unter
nehmensseitig die Fäden für die Aktion zusammenlaufen. „Wir 
alle haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Dinge 
im Leben wirklich zählen und dass es oft Kleinigkeiten sind, die 
wahre Freude bereiten.“
Angesprochen werden sollen mit den „Waldstetter Weihnachts-
wünschen“ Kinder, Jugendliche und Senioren der Gemeinde 
Waldstetten, bei denen der Gabentisch an Weihnachten nicht 
so üppig gefüllt ist. „Hier in der Gemeinde denken wir immer an 

alle. Und speziell an Weihnachten, dem Fest der Nächstenliebe, 
sollten wir jenen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht“, 
unterstreicht Schultes Rembold die Wichtigkeit dieser Aktion.
Alle Beteiligten hoffen, dass das Angebot der „Waldstetter Weih
nachtswünsche“ positiv angenommen wird und freuen sich 
schon jetzt darauf, wieder kleine Wünsche zu Weihnachten er
füllen zu dürfen.
Abgeholt werden können die Wunschzettel unter Berücksichti
gung der gängigen Hygienevorschriften im Rathaus Waldstetten 
am Donnerstag, 5. November 2020, von 10 Uhr bis 12 Uhr und 
14 Uhr bis 16.30 Uhr sowie am Freitag, 6. November 2020, von 
10 Uhr bis 12 Uhr im Büro von Magdalene Rupp im 2. Oberge
schoss.
Weitere Informationen erhalten Sie im Rathaus Waldstetten bei 
Frau Rupp, Telefon (07171) 403-57, Mail: magdalene.rupp@haus-
lindenhof.de und Frau Abele, Telefon (07171) 403-31, Mail: betha.
abele@waldstetten.de
Die ausgefüllten Wunschkarten können dann am Donnerstag, 
19. November 2020, von 9 bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16.30 Uhr 
sowie Freitag, 20. November 2020, von 9 Uhr bis 12 Uhr
wiederum im Büro von Frau Rupp abgegeben werden.
Die Geschenkübergabe erfolgt dann im Dezember.

Waldstetter Weihnachtswünsche gehen in die zweite Runde
Auch im Jahr 2020 lassen sich die Gemeinde Waldstetten und die PTS-Prüftechnik 

nicht von dieser Gemeinschaftsaktion abbringen.
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Waldstetter Weihnachtswünsche gehen in die zweite Runde

’s Blättle
Amtliches Mitteilungsblatt »Bürger in der Gemeinschaft« der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, der 

Stadt Heubach und der Gemeinden Bartholomä, Böbingen a. d. Rems, Heuchlingen und Mögglingen

Bartholomä

Böbingen

Heubach

Heuchlingen

Mögglingen
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HOSPIZ INBEWEGUNG

Einladung 

Sonntag, 25.10.2020 in Bartholomä Wanderparkplatz Rötenbach

in Kooperation mit dem Hospiz Schwäbisch Gmünd

und der Gemeinde Bartholomä
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FÜR ALLE STADTTEILE

Förderung für den Wald 

Waldbesitzer im Ostalbkreis sind aufgefordert finanzielle

Unterstützung zu beantragen 

Die Landesregierung hat die Verwaltungsvorschrift „Nachhaltige 

Waldwirtschaft“ zur Förderung von Waldbesitzenden veröffentlicht 

und stellt für die Schadensbewältigung nahezu 30 Millionen Euro 

jährlich bereit. 

Fallendes Laub und bunte Blattfärbung verbindet jeder mit dem 

Herbst. Sieht man dies jedoch schon im Sommer und stehen ne-

ben diesen Bäumen zusätzlich Fichten- und Tannen mit rot-orange 

gefärbten Nadeln, dann ist der Klimawandel für Jeden sichtbar. 

Hitze, Dürre und Schädlinge haben dem Wald in den vergangenen 

Sommern stark zugesetzt. Hinzu kamen Stürme wie Sabine im 

Frühjahr, die für große Mengen Schadholz sorgten und nun beste 

Bedingungen für Schadinsekten wie Borkenkäfer bieten. 

Um die Waldbesitzenden in diesen schwierigen Zeiten zu unterstüt-

zen, hat das Land Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift 

„Nachhaltige Waldwirtschaft‘“ novelliert. Das Ziel dahinter ist: Wald-

besitzende sollen in der Lage sein, die vielfältigen Funktionen ihrer 

Wälder auch in Zukunft sicherstellen zu können. Neben altbekannten 

Fördermaßnahmen zur Erstaufforstung, der naturnahen Waldbewirt-

schaftung und zum forstlichen Wegebau ist für Schadhölzer eine 

Aufarbeitungshilfe vorgesehen. Waldbesitzer können bis zu 6 €/ fm 

Schadholz erhalten. Hinzu kommen weitere Fördertatbestände 

wie z.B. der Transport von Schadholz in Nass- und Trockenlager, 

die Entrindung und das Hacken von Schadholz oder die Suche und 

Dokumentation von Borkenkäfer-Befallsherden sowie die Wieder-

bewaldung von Schadflächen. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine forstliche 

Förderung zu erhalten:

• Bagatellgrenze für private Forstbetriebe bis 200 ha: 250 €, 

allerdings können verschiedene Fördertatbestände kombiniert 

werden.

• Unternehmensnummer (14-stellig) für Förder- und Ausgleichs-

maßnahmen liegt für den Forstbetrieb vor (ist über die zustän-

dige untere Landwirtschaftsbehörde zu beantragen)

• Für Aufforstungen ist eine zusammenhängende Mindestfläche 

von 0,1 ha erforderlich.

Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes (FSL) 

bietet für den Teil F („Förderung der Beseitigung der Folgen von 

Extremwetterereignissen im Wald “) Sammelanträge an. Dadurch 

können auch Waldbesitzende eine Förderung erhalten, die bei Ein-

zelbeantragung unter die Bagatellgrenze fallen würden. Waldbesit-

zer, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, können sich 

auf der Homepage der FSL über das Vorgehen informieren (http://

fslwv.de/sammelantrag-2020/). Die nötigen Unterlagen sind bis 

zum 15.11.2020 einzureichen. 

Neu ist zudem die Förderung von Maßnahmen des Waldnatur-

schutzes. Für den Erhalt alter Bäume und Baumgruppen oder für 

Pflegemaßnahmen zum Schutz wertvoller Waldlebensräume und 

Waldarten kann finanzielle Unterstützung gewährt werden. 

Antragsberechtigt sind private Waldbesitzende und bei vielen För-

dertatbeständen neuerdings auch kommunale und körperschaftliche 

Waldbesitzende. Die neuen Fördermöglichkeiten, Informationen zur 

Antragstellung sowie Antragsformulare sind im Förderwegweiser 

des Landes Baden-Württemberg unter „Punkt 8. Forstwirtschaft-

liche Fördermaßnahmen“ zu finden: www.foerderwegweiser.

landwirtschaft-bw.de 

Waldbesitzende stellen ihre Förderanträge bei der unteren Forstbe-

hörde (Kreisforstamt). 

Sollten Sie Fragen zu den Fördermöglichkeiten für Ihren Wald ha-

ben, berät Sie Ihr Kreisforstamt und Ihre zuständige Revierleitung 

gerne kostenfrei. 

Bei Fragen zum Sammelantrag der FSL wenden Sie sich bitte direkt 

an die Geschäftsstelle der FSL. 
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Weihnachtsmarkt in Bettringen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen müssen wir 

mit großem Bedauern unseren diesjährigen Bettringer Weih-

nachtsmarkt absagen. 

Unter den gegebenen Bedingungen in der Coronakrise 

macht es leider wenig Sinn, unseren sehr auf Begegnungen 

mit Menschen ausgerichteten Weihnachtsmarkt abzuhalten. 

Jetzt gilt es vor allem, unsere systemrelevanten Institutionen 

wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Betriebe u.ä. 

möglichst lange zu schützen. Ich hoffe, dass es uns im nächs- 

ten Jahr vergönnt ist, unseren beliebten Weihnachtsmarkt 

wieder abhalten zu können. Wenn wir klug mit der Situation 

umgehen, können wir diese Krise bewältigen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Ihr Ortsvorsteher von Bettringen 

Karl Andreas Tickert 
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30 km/h in den Wohngebieten unseren 

Kindern und älteren Mitbürgern zuliebe!
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Gschwend
Erholungsort im Schwäbischen Wald mit den Ferien-
gebieten Frickenhofer Höhe und Hagberg

Aktuelles aus der Gemeinde

Liebe Besucherinnen und Besucher, 
für diese restliche Woche gelten im Hallenbad noch die 
Ferienöffnungszeiten. Diese sind wie folgt: 
Freitag: 15:00 - 20:00 Uhr öffentlicher Badebetrieb 
 15:30 - 23:00 Uhr Lange Saunanacht 
 (ab 20:00 Uhr textilfreies Baden für Saunagäste) 
Samstag:  09:00 - 13:00 Uhr Kursbetrieb 
 14:00 - 19:00 Uhr öffentlicher Badebetrieb 
Eine telefonische Voranmeldung unter 07972 5253 eine 
Stunde vor Besuch ist aufgrund der Besucherzahlenbegren-
zung weiterhin zwingend erforderlich. 
Das Team vom Wasserreich freut sich über Ihr Kommen! 

Ärztlicher Sonntagsdienst
Bereich Joachim Röhm und Dr. Fimpel) 
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst für die Region Schwäbisch 
Gmünd erreichen Sie unter der Rufnummer: 116 117 
Das DRK Aalen wird diese Anrufe in folgenden Zeiten entgegen-
nehmen und an den zuständigen Arzt weiterreichen: 
Mo., Di., Do., Fr. von 18:00 bis 8:00 Uhr Folgetag 
Mi. von 13:00 bis 8:00 Uhr Folgetag 
Sa., So., Feiertag und bis zu drei Brückentage (i.d.R. nach Himmel-
fahrt und Fronleichnam und ein weiterer Tag) von 8:00 bis 8:00 Uhr 
am Folgetag 
Die Öffnungszeiten der zentralen ärztlichen Bereitschafts-
praxis Region Schwäbisch Gmünd in der Stauferklinik, Wetzgauer 
Str. 85, 73557 Mutlangen, sind: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Mittwoch von 13:00 bis 22:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag und bis zu drei Brückentage (i.R. nach Him-
melfahrt und Fronleichnam und ein weiterer Tag) von 8:00 bis 22:00 Uhr. 
Mobile Patienten begeben sich bitte ohne Anmeldung in die-
sen Zeiten direkt in die Ärztliche Bereitschaftspraxis. 
An den Werktagen Mo., Di., Do., Fr. ab 22:00 bis 8:00 Uhr Folgetag 
sind die diensthabenden Ärzte auch über 116 117 zu erreichen. 
Die niedergelassenen Ärzte weisen darauf hin, dass bei einer le-
bensbedrohlichen Erkrankung der Notarzt unter Telefon 112 zu 
rufen ist. 
Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst ist an Samstagen in Aa-
len, an Sonn- und Feiertagen in der Stauferklinik von 8:00 bis 20:00 
Uhr zu erreichen, danach bis 8:00 Uhr des Folgetages versorgt Sie 
die Kinderklinik. Bitte kommen Sie ohne Anmeldung. 
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist weiterhin über  
116 117 zu erreichen. 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter
0711 - 7 87 77 88 

Wochenenddienst der Hebammen  
Samstag, 31. Oktober 2020, bis Sonntag, 01. November 2020 
Frau Petra Hermann, Tel.: 07905 9 40 0683 

Pflegestützpunkt Ostalbkreis 
(Landratsamt Ostalbkreis) 
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchen-
den eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und 
Umfeld einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch unter 
07361 503-1820, 07171 32-4403, 07961 567-3403 oder unter pfle-
gestuetzpunkt@ostalbkreis.de. 
Weitere Informationen auch im Internet unter:
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de 
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HERLIKOFEN

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bezirksamt Herlikofen  

Kerkerstraße 26, 73527 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171/82156, Telefax: 07171/989129

E-Mail: bza-herlikofen@schwaebisch-gmuend.de 

Öffnungszeiten:   Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag   8.00 - 12.00 Uhr    

Montag, Mittwoch 
 

14.30 - 16.30 Uhr  

Donnerstag  

14.30 - 18.00 Uhr 

Bei Renten- und Standesamtsangelegenheiten bitten 

wir um vorherige Terminvereinbarung! 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers Thomas Maihöfer 

nach Vereinbarung. 
  
Unsere Glückwünsche gelten in dieser Woche 

für den Stadtteil Herlikofen 
01.11.2020: Herrn Girgis Rozaik zum 85. Geburtstag 

04.11.2020: Frau Satigül Nazlioglu zum 70. Geburtstag 

Fundsache Beim Bezirksamt Herlikofen wurde eine Powerbank (Zusatzakku) 

abgegeben. 

HUSSENHOFEN
AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Hussenhofen 

Hauptstraße 72, 73527 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171/82374, Telefax 07171/989634 

E-Mail: bza-hussenhofen@schwaebisch-gmuend.de 

Geänderte Öffnungszeiten in der Woche 

vom 02.11.2020 - 06.11.2020  
Montag, Dienstag    

8.00 – 12.00 Uhr 

Donnerstag  

14.30 - 18.00 Uhr 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers Herrn Josef Heissen-

berger nach Vereinbarung. 

Unsere Glückwünsche gelten in dieser Woche 

für den Stadtteil Hirschmühle 

05.11.2020: Frau Halime Dincel zum 70. Geburtstag 

Fundsache Beim Bezirksamt Hussenhofen wurde ein loser Autoschlüssel ab-

gegeben. 
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30 km/h in den Wohngebieten 
unseren Kindern und

älteren Mitbürgern zuliebe!

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENFÜR ALLE STADTTEILE
Förderung für den Wald Waldbesitzer im Ostalbkreis sind aufgefordert finanzielle
Unterstützung zu beantragen Die Landesregierung hat die Verwaltungsvorschrift „Nachhaltige 
Waldwirtschaft“ zur Förderung von Waldbesitzenden veröffentlicht 
und stellt für die Schadensbewältigung nahezu 30 Millionen Euro 
jährlich bereit. 
Fallendes Laub und bunte Blattfärbung verbindet jeder mit dem 
Herbst. Sieht man dies jedoch schon im Sommer und stehen ne-
ben diesen Bäumen zusätzlich Fichten- und Tannen mit rot-orange 
gefärbten Nadeln, dann ist der Klimawandel für Jeden sichtbar. 
Hitze, Dürre und Schädlinge haben dem Wald in den vergangenen 
Sommern stark zugesetzt. Hinzu kamen Stürme wie Sabine im 
Frühjahr, die für große Mengen Schadholz sorgten und nun beste 
Bedingungen für Schadinsekten wie Borkenkäfer bieten. 
Um die Waldbesitzenden in diesen schwierigen Zeiten zu unterstüt-
zen, hat das Land Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift 
„Nachhaltige Waldwirtschaft‘“ novelliert. Das Ziel dahinter ist: Wald-
besitzende sollen in der Lage sein, die vielfältigen Funktionen ihrer 
Wälder auch in Zukunft sicherstellen zu können. Neben altbekannten 
Fördermaßnahmen zur Erstaufforstung, der naturnahen Waldbewirt-
schaftung und zum forstlichen Wegebau ist für Schadhölzer eine 
Aufarbeitungshilfe vorgesehen. Waldbesitzer können bis zu 6 €/ fm
Schadholz erhalten. Hinzu kommen weitere Fördertatbestände 
wie z.B. der Transport von Schadholz in Nass- und Trockenlager, 
die Entrindung und das Hacken von Schadholz oder die Suche und 
Dokumentation von Borkenkäfer-Befallsherden sowie die Wieder-
bewaldung von Schadflächen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine forstliche 
Förderung zu erhalten:• Bagatellgrenze für private Forstbetriebe bis 200 ha: 250 €, 
allerdings können verschiedene Fördertatbestände kombiniert 
werden.

• Unternehmensnummer (14-stellig) für Förder- und Ausgleichs-
maßnahmen liegt für den Forstbetrieb vor (ist über die zustän-
dige untere Landwirtschaftsbehörde zu beantragen)

• Für Aufforstungen ist eine zusammenhängende Mindestfläche 
von 0,1 ha erforderlich.Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes (FSL) 

bietet für den Teil F („Förderung der Beseitigung der Folgen von 
Extremwetterereignissen im Wald “) Sammelanträge an. Dadurch 
können auch Waldbesitzende eine Förderung erhalten, die bei Ein-
zelbeantragung unter die Bagatellgrenze fallen würden. Waldbesit-
zer, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, können sich 

auf der Homepage der FSL über das Vorgehen informieren (http://
fslwv.de/sammelantrag-2020/). Die nötigen Unterlagen sind bis 
zum 15.11.2020 einzureichen. Neu ist zudem die Förderung von Maßnahmen des Waldnatur-
schutzes. Für den Erhalt alter Bäume und Baumgruppen oder für 
Pflegemaßnahmen zum Schutz wertvoller Waldlebensräume und 
Waldarten kann finanzielle Unterstützung gewährt werden. 
Antragsberechtigt sind private Waldbesitzende und bei vielen För-
dertatbeständen neuerdings auch kommunale und körperschaftliche 
Waldbesitzende. Die neuen Fördermöglichkeiten, Informationen zur 
Antragstellung sowie Antragsformulare sind im Förderwegweiser 
des Landes Baden-Württemberg unter „Punkt 8. Forstwirtschaft-
liche Fördermaßnahmen“ zu finden: www.foerderwegweiser.
landwirtschaft-bw.de  Waldbesitzende stellen ihre Förderanträge bei der unteren Forstbe-
hörde (Kreisforstamt). Sollten Sie Fragen zu den Fördermöglichkeiten für Ihren Wald ha-
ben, berät Sie Ihr Kreisforstamt und Ihre zuständige Revierleitung 
gerne kostenfrei. Bei Fragen zum Sammelantrag der FSL wenden Sie sich bitte direkt 
an die Geschäftsstelle der FSL. 
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Pünktlich zu Weihnachten kann wie geplant die Ortsdurchfahrt 

für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden, nachdem in den 

vergangenen Tagen die dazu notwendigen Asphaltarbeiten durch-

geführt wurden. Ob die Deckschicht auch noch vor Weihnachten 

aufgetragen wird, hängt von der Wetterlage der nächsten Tage 

ab, ist jedoch für die vorübergehende Straßenfreigabe nicht von 

Bedeutung.  

Im neuen Jahr wird nach den derzeitigen Planungen ab Mitte 

Januar der nächste Bauabschnitt zwischen Einmündung Herb-

rechtsweg und Einmündung Leineckstraße in Angriff genommen. 

Die Umleitungsstrecke soll im Einbahnstraßenverkehr einerseits 

über den Leineckdamm und in anderer Richtung über das Wohn-

gebiet erfolgen. Hierzu befinden sich das Landratsamt, die Bu-

sunternehmen und die Gemeindeverwaltung im Abstimmungs-

prozess. Weitere Informationen folgen. 

Ortsdurchfahrt Alfdorf zu

Weihnachten und Jahreswechsel

befahrbar 

ERSCHEINUNGSWEISE AMTSBLATT

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage ist Abgabeschluss für die Woche 52 bereits am Donnerstag, 17.12.2020, um 22 Uhr.

Die letzte Amtsblatt-Ausgabe im Jahr 2020 erhalten Sie in der Woche  52. In den Wochen 53 und 01 

erscheint kein Amtsblatt. Die erste Ausgabe 2021 wird in Woche 02 veröffentlicht.

Wir bitten um Beachtung. 

IM NOTFALL FÜR SIE BEREIT

Notruf-Nummer 112 
Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr  

DRK-Krankentransporte Telefon 19222 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notdienst von 18.00 Uhr bis morgens 8.00 Uhr

Bundesweite Rufnummer 116 117

Versorgung von „Notfallpatienten“ im Rahmen des ärztlichen Bereit-

schaftsdienstes in der Stauferklinik Mutlangen.

Rufnummer für den allgemeinärztlichen 

Notfalldienst: 116 117
Schwäbisch Gmünd (Allgemeiner Notfalldienst)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen

Mo, Di, Do, Fr   
 

18 – 22 Uhr

Mi  
 

 
 

13 – 22 Uhr

Sa, So und an Feiertagen   
 8 – 22 Uhr

Fachärztliche Notfalldienste

Augenärztlicher Notfalldienst

Zentrale Notrufnummer 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst

Stauferklinik Mutlangen, Telefon 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst

zu erfragen unter Telefon 116 117
Notruf bei Vergiftungen: 0761/19240

Ambulante Dienste 
Deutsches Rotes Kreuz

Ambulante Dienste und Hausnotruf, Telefon 07171/3506 44

Malteser Hilfsdienst
Ambulante Pflege, Mahlzeitendienst und Hausnotruf

Telefon 07171/92655-12
Katholische Sozialstation Schwäbisch Gmünd 

Pflegebereich „Unterm Hohenrechberg“

Hauptstraße 77, 73550 Waldstetten, Telefon 07171/9996599 

Home Care – Pflege Zuhause GmbH

Telefon 07171/4526Vinzenz ambulant
Beratung und Pflege
Telefon 07171 918-260, www.vinzenz-von-paul.de

Ambulanter Pflegedienst Rehnenhof

Telefon 07171/80555-20 
Sozialagentur Nordwürttemberg

Vermittlung von 24h-Pflege-Kräften aus Osteuropa für die Betreu-

ung Zuhause. Tel. 07172 9252700 (www.sozialagentur-nw.de)

Mobile Dienste Stiftung Haus Lindenhof

Telefon 07171/104192-0, www.mobile-dienste-lindenhof.de 

Soziale Dienste 
Demenzberatungsstelle
Deutsches Rotes Kreuz, Tel. 07171/3506-48

Deutscher Kinderschutzbund

OV Altkreis Schwäbisch Gmünd e.V.

Haußmannstr. 25, Tel. 07171/66686

Gesprächskreis für pfl egende Angehörige

Regelmäßige Treffen einmal pro Monat zum Austausch.

Kontakt über: Sonja Hoffmann, Tel. 07171/603-5082

E-Mail: sonja.hoffmann@schwaebisch-gmuend.de

Hospiz Schwäbisch Gmünd

Ehrenamtliche Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und deren 

Angehörigen. Einsatztelefon 07171/999344, Trauerbegleitung Tel. 

07171/405508Pflegestützpunkt Ostalbkreis 

Beratung zu allen Fragen im Vor- und Umfeld von Pflege 

Landratsamt Schwäbisch Gmünd, Haußmannstr. 29 

Tel. 07171/32-4403 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de 

Psychosoziale Krebsberatungsstelle Ostwürttemberg

Eine Einrichtung des Fördervereins Onkologie Ostwürttemberg e.V.

Beratung - Begleitung
Wetzgauer Str. 85 / Haus 6, 73557 Mutlangen

Telefon: 07171 - 4950 - 230

E-Mail: info@kbs-ow.de
Internet: www.kbs-ow.deApotheken Notdienst 

Donnerstag, 24. September 2020 

Einhorn-Apotheke, Bocksgasse 55, 73525 Schwäbisch Gmünd, 

Tel. 07171/2491 Freitag, 25. September 2020 

Parler-Apotheke, Traubengässle 8, 73525 Schwäbisch Gmünd, 

Tel. 07171/39414 
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Eschach

Göggingen

Leinzell

Schechingen

Obergröningen

MUSIKVEREIN SCHECHINGEN

Flötenkurs 
… für Kinder ab der

1. Grundschulklasse

www.musikverein-schechingen.de/jugend
Ab Oktober 2020

Im Blockflötenunterricht wird Kindern

ab der 1. Grundschulklasse spielerisch das

Blockflötenspiel und erste Notenkenntnisse

vermittelt.

Durch vielfältige Lernangebote zum Malen,

Ausmalen, Klatschen, Singen, Spielen und

Nachdenken wird der Unterricht so spannend

gestaltet, dass er zum Kinderspiel wird und

allen Kindern Freude macht.

Das Musikempfinden und das Rhythmus-

gefühl wird geweckt, erlebt und gefördert.

Kursbeginn Oktober 2020

Der Unterricht findet je nach Stundenplan

vormittags/nachmittags statt.

Die Kinder werden 1x wöchentlich in Einzel-

unterricht (evtl. Kleingruppen) ca. 20 Minuten

im Proberaum (Kulturforum) des Musikverein

Schechingen unterrichtet.

Info und Anmeldung bis spätestens

25.09.2020 bei Birgit Bareiß, Tel. 07175-7479

Selbstverständlich werden alle aktuellen

Hygieneregeln eingehalten.

 
 

 Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestän-

de der Blutkonserven in den letzten Tagen stark gesunken. 

Ursachen seien die anhaltende Urlaubszeit, die hohen Tem-

peraturen der letzten Wochen sowie der Ausfall zahlreicher 

Blutspendetermine, da zahlreiche Räumlichkeiten aufgrund 

der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden können. 

Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung 

und Lebensrettung aber oftmals das wichtigste Kriterium. 

Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, 

werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Patienten ist 

schier unendlich. Täglich werden für Patienten in Deutschland 

15.000 Bluttransfusionen benötigt. Durch den aktuell hohen 

Bedarf in den Kliniken werden dringend Blutspenden benö-

tigt. Das DRK lädt Sie zum nächsten Blutspendetermin am

Dienstag, dem 29.09.2020, von 14:30 bis 19:30 Uhr

Gemeindehalle, Wasserturmweg 11, 73571 GÖGGINGEN

ein.
Auch in „Corona-Zeiten“ ist die Blutspende sehr sicher. Um 

in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand 

zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und War-

tezeiten zu vermeiden, fi ndet die Blutspende ausschließlich 

mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: https://termin-

reservierung.blutspende.de/m/goeggingen-gemeindehalle

Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen 

mit der Terminreservierung stehen Ihnen die Mitarbeiter 

der kostenfreien Service-Hotline unter 0800-11 949 11 zur 

Verfügung.

Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in 

Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten 

Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Die Mit-

arbeiter sind für derartige Situationen besonders geschult. 

Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ 

Alltagssituationen! Wie auch sonst gilt: Gehen Sie nur zur 

Blutspende, wenn Sie sich gesund und fi t fühlen. Menschen 

mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, 

erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zu-

gelassen. Wenn Sie Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachts-

fall hatten oder sich in den letzten Wochen einen Risikogebiet 

aufgehalten haben, müssen Sie bitte bis zur nächsten Blut-

spende vier Wochen pausieren.

Zusätzliche Informationen fi nden Sie auch unter www.blut-

spende.de/informationen-zum-coronavirus

DRK bittet dringend 

um Blutspenden

Herzliche Einladung

zu unserem Gottesdienst im Freien am Samstag, 

26.09.2020, um 17.30 Uhr, vor der Kirche an den Schranken.

Für den Gottesdienst ist keine Anmeldung erforderlich.

Die vorgebebenen Sicherheitsabstände werden wir bei der 

Platzierung einhalten. Wir stellen zum Sitzen Stühle auf. Es 

darf, wenn vorhanden, gerne ein transportabler, bequemer 

Stuhl mitgebracht werden. Es darf nun wieder gemeinsam 

gesungen werden. Wenn möglich, das Gotteslob mitbringen. 

In diesem Jahr soll der Erntedankaltar besonders gestal-

tet werden: Jeder ist eingeladen, zum Gottesdienst haltbare 

Lebensmittel (z.B.: Nudeln, Mehl, Zucker, Reis, Konserven u.ä.) 

mitzubringen, mit denen wir einen großen Erntedankaltar als 

Gabentisch gestalten wollen.

Die Spenden werden wir im Anschluss an unseren Got-

tesdienst der Tafel in Heubach zur Verfügung stellen.

Für alle Spenden ein herzliches Vergelts Gott! 

Der Horner Kirchengemeinderat und Pfarrer Tom

Kirchengemeinde

Mariä Opferung Horn
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Einladung zur Sitzung des Gemeinderats

Bekanntmachung 

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, 19:00  Uhr findet in der Kultur-

halle, Schulstraße 7, 73565 Spraitbach die nächste Sitzung des 

Gemeinderatsstatt. Im Ratsinformationssystem der Gemeinde 

Spraitbach finden sie weitere Informationen bzw. Unterlagen zu 

den Tagesordnungspunkten. Das Ratsinformationssystem ist unter 

https://spraitbach.ris-portal.de/startseite erreichbar. 

Zur Sitzung lade ich freundlich ein. 

Johannes Schurr
Bürgermeister 

T a g e s o r d n u n g 

Öffentlicher Teil:

1. Baugesuche  

 1.1 Ochsenbusch 25, Flst. 1200, Anbau an bestehendes Haus  

 1.2  Hirtenäcker 4, Flst. 106/7, Wohnhausneubau mit Doppelga-

rage  

 1.3  Schillerstraße 18, Flst. 1001, Anbau eines Kaltwintergartens 

2. Rückblick Gemeinderatssitzung vom 17.12.2020 

3. Sanierung des Rathauses  

 3.1 Beschlussfassung der Entwurfspläne 

4. Bekanntgaben und Verschiedenes  

5. Anfragen der Gemeinderäte 

Im Anschluss der öffentlichen Gemeinderatssitzung findet eine 

nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt.  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Abfuhrtermine

Die unter dieser Rubrik veröffentlichten Abfuhrtermine entsprechen 

den Angaben im Abfallkalender. Für die Richtigkeit der von der GOA 

vorgegebenen Termine übernimmt die Gemeinde Spraitbach keine 

Gewähr. Die aktuellen Abfuhrtermine können auch im Internet unter 

www.goa-online.de abgerufen werden. 

Bioabfälle 
Die nächste Abfuhr findet am Montag, den 25. Januar 2021 statt. 

Hausmüll 
Die nächste Abfuhr findet am Donnerstag, den 28. Januar 2021 

statt. 

Bitte entnehmen Sie den Abfuhrtermin für Ihre Straße dem Abfuhr-

kalender der GOA. 

Schablonen für sehbehinderte 

und blinde Menschen 

Zur Wahl der Abgeordneten des 17. Landtags von Baden-Württem-

berg am 14. März 2021 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe 

aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe 

abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den 

Stimmzettel selbst nicht lesen kann? 

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten die 

Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von 

sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettelschablone 

wird auf den Stimmzettel gelegt. Die Felder für das „Kreuzchen“ 

sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in großer 

tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit der 

Schablone wird ebenfalls kostenlos eine Audio-CD ausgeliefert. Die 

CD kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf 

64. Jahrgang 
Freitag, 22. Januar 2021 

Nummer 3

Herausgeber: Gemeinde Spraitbach · Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und 
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Amtsblatt

Beim Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer 

Wald mit Sitz in Mutlangen sind 2 Stellen einer/eines 

Kassenverwalterin/Kassenverwalters 

(m/w/d) 

baldmöglichst in Vollzeit unbefristet zu besetzen. 

Denkbar ist auch eine Einrichtung von Teilzeitbeschäfti-

gungsverhältnissen.  

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Buchhaltung, 

Kassenverwaltung sowie die Mahnung und Beitreibung ge-

meindlicher Forderungen für unsere Verbandsgemeinden. 

Eine nähere Aufgabenabgrenzung bleibt vorbehalten. 

Wir erwarten ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Ei-

genverantwortlichkeit sowie selbständiges Arbeiten. Ein 

sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen 

wird vorausgesetzt. Erfahrungen im Bereich des kommu-

nalen Haushalts- und Rechnungswesens sind erwünscht. 

Eine gute Einarbeitung wird gewährleistet.   

Die Einstellung erfolgt nach den persönlichen Vorausset-

zungen und Qualifikation nach TVöD. Gute Entwicklungs-

möglichkeiten sind gegeben. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie eine Ausbildung 

als Verwaltungsfachangestellte(r), im mittleren Verwaltungs-

dienst oder eine vergleichbare Qualifikation?   

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 05.02.2021 

mit den üblichen Unterlagen beim Gemeindeverwaltungs-

verband Schwäbischer Wald, Hauptstraße 22, 73557 Mut-

langen, gerne auch per E-Mail an deininger@mutlangen.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer des Ge-

meindeverwaltungsverbands Schwäbischer Wald, Herr Dei-

ninger (Tel.: 07171/703-30), gerne zur Verfügung. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?

Im Notfall kann das entscheidend für schnelle Hilfe sein.
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*  Grundpreis gilt für Werbemittler

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
ROSENSTEIN (VGR)

VERBREITUNGSGEBIET
Heubach, Lautern, Beuren, Buch
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof
Böbingen/Rems, Beiswang
Heuchlingen, Holzleuten
Mögglingen

ERSCHEINUNGSTAG
Freitags (bis spätestens 12 Uhr)

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 17 Uhr

ANZEIGENSCHLUSS FÜR 
FARBANZEIGEN IN VERBINDUNG
MIT DER GESAMTBELEGUNG
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 100 Exemplare Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 0,86 € + MwSt. 1,03 € + MwSt. 1,18 € + MwSt.

Grundpreis* 1,01 € + MwSt. 1,21 € + MwSt. 1,39 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 2,70 € + MwSt. 3,17 € + MwSt. 3,81 € + MwSt.

Grundpreis* 3,18 € + MwSt. 3,73 € + MwSt. 4,48 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

GESAMTBELEGUNG
ALLE AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER
(siehe Übersicht auf Seite 2)

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
16 610 Exemplare

ANZEIGENPREISE
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KOMBINATION NORD

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf, Gschwend, Leintal-Frickenhofer Höhe
Mutlangen, Spraitbach, Herlikofen, Hussenhofen, 
Großdeinbach
Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
8 630 Exemplare

KOMBINATION SÜD

VERBREITUNGSGEBIET
Straßdorf, Rechberg, Waldstetten, Bettringen,
Bargau, Degenfeld, VG Rosenstein

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
7 980 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,58 € + MwSt. 1,90 € + MwSt. 2,19 € + MwSt.

Grundpreis* 1,86 € + MwSt. 2,23 € + MwSt. 2,56 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,50 € + MwSt. 1,80 € + MwSt. 2,07 € + MwSt.

Grundpreis* 1,76 € + MwSt. 2,11 € + MwSt. 2,43 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE
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KOMBINATION 1

VERBREITUNGSGEBIET
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
Herlikofen, Hussenhofen
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau
Rechberg, Straßdorf

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 300 Exemplare

KOMBINATION 2

VERBREITUNGSGEBIET
Waldstetten
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
Straßdorf, Rechberg

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 880 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,45 € + MwSt. 1,74 € + MwSt. 2,00 € + MwSt.

Grundpreis* 1,71 € + MwSt. 2,05 € + MwSt. 2,36 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,40 € + MwSt. 1,68 € + MwSt. 1,93 € + MwSt.

Grundpreis* 1,65 € + MwSt. 1,98 € + MwSt. 2,28 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE
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KOMBINATION 3

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf
Gschwend
Spraitbach

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 560 Exemplare

KOMBINATION 5

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf
Mutlangen
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 790 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,35 € + MwSt. 1,62 € + MwSt. 1,86 € + MwSt.

Grundpreis* 1,59 € + MwSt. 1,91 € + MwSt. 2,20 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,38 € + MwSt. 1,66 € + MwSt. 1,91 € + MwSt.

Grundpreis* 1,62 € + MwSt. 1,95 € + MwSt. 2,25 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler
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Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,70 + MwSt.  0,84 + MwSt.  0,97 + MwSt.

Gschwend  1190  0,65 + MwSt.  0,78 + MwSt.  0,90 + MwSt.

Mutlangen  1120  0,65 + MwSt.  0,78 + MwSt.  0,90 + MwSt.

Spraitbach   780  0,63 + MwSt.  0,76 + MwSt.  0,87 + MwSt.

Waldstetten  1520  0,70 + MwSt.  0,84 + MwSt.  0,97 + MwSt.

VG Rosenstein  4100  0,86 + MwSt.  1,03 + MwSt.  1,18 + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  0,85 + MwSt.  1,02 + MwSt.  1,17 + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,75 + MwSt.  0,90 + MwSt.  1,04 + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,66 + MwSt.  0,79 + MwSt.  0,91 + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,67 + MwSt.  0,80 + MwSt.  0,92 + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,66 + MwSt.  0,79 + MwSt.  0,91 + MwSt.
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*Grundpreis gilt für Werbemittler

Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,82 + MwSt.  0,98 + MwSt.  1,13 + MwSt.

Gschwend  1190  0,77 + MwSt.  0,92 + MwSt.  1,06 + MwSt.

Mutlangen  1120  0,77 + MwSt.  0,92 + MwSt.  1,06 + MwSt.

Spraitbach   780  0,74 + MwSt.  0,89 + MwSt.  1,02 + MwSt.

Waldstetten  1520  0,82 + MwSt.  0,98 + MwSt.  1,13 + MwSt.

VG Rosenstein  4100  1,01 + MwSt.  1,21 + MwSt.  1,39 + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  1,00 + MwSt.  1,20 + MwSt.  1,38 + MwSt.

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,88 + MwSt.  1,06 + MwSt.  1,22 + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,77 + MwSt.  0,92 + MwSt.  1,06 + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,78 + MwSt.  0,94 + MwSt.  1,08 + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,77 + MwSt.  0,92 + MwSt.  1,06 + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 
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E-MAIL  technik@einhornverlag.de

    Sollten Sie große Datenmengen übertragen wollen, bitten wir Sie, 
diese mit einem Komprimierungsprogramm (WinZip) zu packen.

DATENTRANSFER  Nach vorheriger Absprache erhalten Sie von uns die Zugangsdaten.
ÜBER FTP-SERVER 

DRUCKDATEN  Anzeigen für Amts- und Mitteilungsblätter senden Sie bitte als EPS 
oder PDF-Datei direkt an unsere zuständigen Mediaberater/innen.  
Die PDF-Dateien und EPS sollten ASCII-codiert sein und keine anderen 
Komprimierungen als LZW enthalten.

   Bitte fügen Sie uns ein PDF zur Ausgabe-Prüfung bei.
    Schriften müssen in der PostScript-Datei enthalten sein, ebenso im 

EPS. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr DTP-System Schriften 
integriert, wandeln Sie die Schriften in Zeichenwege um.

   Für eventuelle Fragen sind wir gerne für Sie unter  
Telefon 0 7171/ 9 27 80-18 oder -27 erreichbar.

SATZSPIEGEL 185 mm breit, 269 mm hoch

SPALTENZAHL 4 Spalten

SPALTENBREITE 1-spaltig  43 mm, 2-spaltig  90 mm
  3-spaltig 138 mm, 4-spaltig 185 mm

DRUCKVERFAHREN Offsetdruck

DRUCKUNTERLAGEN Digitale Daten

PLATZIERUNG Auf Anfrage (keine Gewähr)

DRUCKAUFLAGE WÖCHENTLICH 16 610 Exemplare

TECHNISCHE  ANGABEN

DATENÜBERTRAGUNG

Malstaffel

 6 Veröffentl.  5 % Rabatt

12 Veröffentl. 10 % Rabatt

25 Veröffentl. 15 % Rabatt

51 Veröffentl. 20 % Rabatt

Wertstaffel

mind. 1000 E  5 % Rabatt

mind. 3000 E 10 % Rabatt

mind. 5000 E 15 % Rabatt

mind. 8000 E 20 % Rabatt

Titelstaffel* bei Belegung von

2 Titel 2,00 % 6 Titel 7,00 %

3 Titel 3,50 % 7 Titel 8,00 %

4 Titel 5,00 % ab 8 Titel 9,00 %

5 Titel 6,00 %

*  Identische Anzeigen bei Belegung in mehreren Amts-  
und Mitteilungsblättern innerhalb einer Woche

* Titelrabatt gilt nicht bei Kombinationsschaltung

RABATTE innerhalb eines Abschlussjahres
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ANLIEFERUNG

Freitag 12 Uhr vor der Erscheinungswoche
Lieferadresse: einhorn-Verlag+Druck GmbH, Sebaldplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Mo-Fr. 8.00–17.00 Uhr

ABHOLUNG DURCH DEN VERLAG

bis 10 km  15,00 b  + MwSt.

bis 15 km  25,00 b  + MwSt.

bis 20 km  35,00 b  + MwSt.

ab 20 km  45,00 b  + MwSt.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PROSPEKTVERTEILUNG

1.  Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und Fehlbelegungen sind nicht völlig auszuschließen. Ein zumutbares Maß 
darf nicht überschritten werden, branchenüblich sind ca. 2 Prozent.

2.  Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, 
ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird.

3.  Die Beilagen müssen sauber in Schachteln, Kisten oder auf Paletten angeliefert werden. Die Beilagen sollten 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt  sein. 

4.  Bitte liefern Sie die Beilagen mit einem Lieferschein an, der das zu belegende Objekt, den Beilagentermin, den 
Beilagen-Auftraggeber, Motiv, Absender und Empfänger, Anzahl der Verpackungen und Gesamtstückzahl der 
gelieferten Beilagen beinhalten. Die Verpackungseinheiten dürfen nicht mehr als 10 kg wiegen.

PROSPEKTBEILAGEN

BEILAGENPREISE FÜR ABONNENTENAUFLAGE

Teilbelegungen sind möglich (nur ganze Stadtteile und Gemeinden). 
Mindestbetrag bis 750 Exemplare: Ortspreis 85 a, Grundpreis 99,50 a
Auflagenzahlen sind beim Verlag zu erfragen.

Beilagenpreise (Lang DIN, DIN A5 und Übergrößen)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 102,50 b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 120,– b
+ MwSt.

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +4,30 b 

Grundpreis +5,00 b 

Maximale Größe DIN A4 (210 x 297 mm),  
Maximales Gewicht 35 g
10 % Rabatt auf Beilagen, die durch  
den einhorn-Verlag hergestellt wurden.

Bei Stornierung gebuchter Beilagen nach Freitag, 
12.00 Uhr, erheben wir eine Stornogebühr  
von 80,– b + Mwst.

Beilagenpreise (DIN A4)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 93,– b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 109,– b  
+ MwSt. 

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +3,60 b 

Grundpreis +4,20 b 

Resthaushaltverteilung nicht möglich.



13BEILAGENSTÜCKZAHLEN  
AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER

ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf  1480 Expl.
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten  1080 Expl.
MUTLANGEN, Pfersbach 1050 Expl.
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen  710 Expl.
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel  1410 Expl.

ESCHACH, Holzhausen, Seiferthofen   440 Expl.
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen  530 Expl.
LEINZELL  360 Expl.
OBERGRÖNINGEN 80 Expl. 
SCHECHINGEN, Leinweiler  500 Expl.
 ––––––––––
 1910 Expl.

Heubach, Lautern, Beuren, Buch 1330 Expl.
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof  450 Expl.
Böbingen/Rems, Beiswang  790 Expl.
Heuchlingen, Holzleuten  360 Expl.
Mögglingen  790 Expl.
 ––––––––––
 3720 Expl.

BARGAU 465 Expl.
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld  640 Expl.
DEGENFELD 105 Expl.
WEILER IN DEN BERGEN 200 Expl.
 ––––––––––
 1410 Expl.

HERLIKOFEN 450 Expl.
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern  310 Expl.
 ––––––––––
 760 Expl.

GROSSDEINBACH, 
Kleindeinbach, Hangendeinbach,  
Radelstetten, Wustenriet, Waldau 300 Expl.
LINDACH 410 Expl.
REHNENHOF  140 Expl.
WETZGAU  120 Expl.
 ––––––––––
 970 Expl.

RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler 230 Expl.
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts 520 Expl.
 ––––––––––
 750 Expl.

BEILAGENGESAMTAUFLAGE: 15 250 Expl.



14DIGITALE WERBEFORMEN & PREISE
NEUE CHANCEN  
FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG

Mit unserem »einhorn-App-Banner« bieten wir Ihrem Unternehmen eine moderne Plattform zur Akquise und 
Kundenbindung an. 

Rund 10 000 unserer Abonnenten nutzen die kostenlose App des einhorn-Verlags. Durch die digitale Darstellung  
aller Amts- und Mitteilungsblätter und weiterer Magazine ist eine lange Präsenz gewährleistet.

Wir können Ihre Anzeige verwenden (Zusendung bevorzugt in einem Vektor-Format wie PDF oder EPS),  
oder unsere Grafikabteilung gestaltet Ihren Werbebanner nach Ihren Wünschen. Zusätzlich ist eine Verlinkung 
z. B. auf Ihre Website möglich.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Werbung zielgerichtet zu platzieren. 

einhorn-App Banner

einhorn-App Banner Auflösung

Tablet (Hochkant) 1536 x 600 Pixel

Tablet (Quer) + Webversion 2048 x 600 Pixel

Smartphone 1242 x 900 Pixel

Preise für einhorn-App Banner bei gleichzeitiger Schaltung einer kostenpflichtigen Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 50,00 Euro 90,00 Euro 160,00 Euro

Agenturpreis 58,50 Euro 106,00 Euro 188,00 Euro

Preise für einhorn-App Banner ohne Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 75,00 Euro 135,00 Euro 240,00 Euro

Agenturpreis 88,00 Euro 158,00 Euro 282,00 Euro

* Längere Laufzeiten sind möglich.

Alle Preise in € zzgl. MwSt. Unsere Mediaberater beraten Sie umfangreich und unterbreiten Ihnen ein auf Sie  
zu geschnittenes Angebot.

DIGITAL
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IHRE WEB-PRÄSENZDREI PAKETE

• Basisdesign
• bis zu 3 Unterseiten
• 3 Agenturfotos
• 1 Änderung pro Monat
• 1 E-Mail-Konto
• SEO (Suchmaschinenoptimierung) 
• Bildergalerie (10 Bilder)

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 150,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

 49,90 € mtl.*

Bestens geeignet für 
kleinere Websites. 
Modern, schlank und 
günstig.

Starter

• individuelles Design
• bis zu 7 Unterseiten
• 6 Agenturfotos
• 4 Änderungen pro Monat
• 5 E-Mail-Konten
• SEO mit Google-Eintrag
• Bildergalerie (15–20 Bilder)
• Bild-Slider (max. 10 Bilder)
• Blog
• Social Media Buttons

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 200,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen.64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen. 64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen.

Pro� 

• ausgefeiltes Design
• bis zu 15 Unterseiten
• 10 Agenturfotos
• 8 Änderungen pro Monat
• 10 E-Mail-Konten
• SEO mit Google-Eintrag
• SEO-Text (2 Stunden inklusiv)
• Bildergalerie (15–20 Bilder)
• HTML5-Slider (max. 12 Bilder)
• Blog
• Social Media Buttons
• Performance-Optimierung
• Einbindung externer Medien

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 250,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit 2 Jahre, danach monatlich kündbar

 79,90 € mtl.*

Webauftritt mit viel 
Inhalt, z. B. Produkt-
portfolio und Media-
einbindung. Das alles in
raf� niertestem Design. 79,90

Premium

Mieten Sie doch einfach Ihren Webauftritt
schnell | einfach | individuell | kompetent | rundum sorglos | kostengünstig

DREI SCHRITTE
Schritt 1 – Beratung
Wir beraten Sie ausführlich und 
kostenlos, wie Sie mit Ihrem Web-
auftritt Ihre Zielgruppe am besten 
erreichen.

Schritt 2 – Paket wählen
Starter, Profi  oder Premium – wir ha-
ben drei Pakete für Sie zur Auswahl. 
Sie können Ihren Webauftritt jeder-
zeit erweitern und in ein höheres 
Paket wechseln.

Schritt 3 – Daten übermitteln
Sie übermitteln uns Ihre Daten wie 
Texte, Bilder und Logos, und wir ge-
stalten Ihre neue Homepage, schnell 
und unkompliziert.



 1.  »Anzeigenauftrag« im Sinn der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungstreibenden oder sonstigen Inseraten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

 2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

 3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist.

 6.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Rathäusern und Bezirksämtern, bei Vertretern oder sonstigen Außenstellen 
aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 7.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

 8.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachen des Auf-
trages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auf-
tragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus  auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

 9.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt Änderungen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

10.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11.  Bei fernmündlich bzw. per Telefax aufgegebenen Anzeigen, oder bei fernmündlich bzw. per Telefax veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher 
Niederschrift, übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.

12.  Bei der Übersendung von digitalen Druckunterlagen muss getrennt eine schriftliche Auftragserteilung mit allen Angaben die für die Abwicklung erforderlich sind, 
erfolgen. Hierzu gehört besonders ein Ausdruck des zu belichtenden Dokuments, Zusammendruck und Farbauszüge, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße 
und Ansprechpartner mit Telefonnummer.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber dreißig Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Beim Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu tragen.

17.  Bei Stornierung einer gebuchten Prospektbeilage nach Freitag, 12.00 Uhr vor der Erscheinungswoche, entstehen für den Auftraggeber Stornogebühren in Höhe 
von 80,– € + Mwst..

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge werden vier Wochen aufbewahrt.  Zuschriften, die in 
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse 
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20.  Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlags zu halten. Eine vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Anzeigen und Beilagen 
aus dem Ortsgeschäft werden über Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerechnet. Anzeigen zu ermäßigten Grundpreisen (Ortspreise) werden 
nicht provisioniert.

21.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleute, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22. Die DSGVO wird angewandt. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.einhornverlag.de.

23. Die AGB von einhorn digital finden Sie auf www.einhorn-digital.de.

ALLGEMEINE  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


